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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Mittheilungen

über den Stand der Rinderpest.

II.

1. Oesterreich-Ungarn.

In der letzten Woche des Monat Februar herrschte die Seuche in Galizien (Bezirke: Borszchow,
Rohaton,Kamionka, Stanislau, Buczacz), Krain (Bezirke: Rudolfswerth und Gurkfeld), Bukowina, Dal-
matien, Kroatien und der Militärgrenze.

In Ungarn sind neuere Seuchenfälle nicht vorgekommen; die Ortschaft Neckenmarkt des Oeden-
burger Komilates wird jedoch noch unter Aufsicht gehalten.

2. Rußland.

Nach den bis zum 1. Februar lautenden Nachrichten waren vorzugsweise verseucht die Gouvernements:

Bessarabien, Warschau, Volhynien, Wiätka, Grodno, Kiew, Petroko, Poltawa, Simbirsk,
Tambow und Charkow. Außerdem herrschte die Seuche noch in den Gouvernemenis: Kasan, Kurland,
Kieletz, Lublin, Moskau, Orel, Plotzk, Siedletz und Tobolsk.
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2. Finanz-

Nachweisung

der Einnahmen an Zöllen und gemeinschaftlichen Steuern, sowie anderer Einnahmen im Deutschen Reiche

für die Zeit vom 1. Januar bis zum Schlusse des Monats Dezember 1873.

Die # Solleln.
3 . · l

Vezeichnung E zuunsonen wa
d des Jahrts bis auf gemein- Bleiben Zeltraume des Spalten 4.

er zum Schlusse schaftliche J n und 5.
des oben- Vorjahres

Einnahmen. genannten Rechnung (Spaste 4) + inn
„ Monats .

TiThcr. This»Th-k. Ihn-Ihm
— 1. Z 2. 3. J 4. 5. 6

Eingangs= und Ausgangszoll 44,7844711 4478 4 ser

Rübenzuckersteuer 14,960,788 1,041,0321 13.919,756, 12,011 085 +1.908,671

Salssteuer. 1,120.991 1,856 11 119, 135 11 043.378 75)057

Tabackssteuer 338.171 82,671 255,500 332,300— 76,800

Branntweinsteuer .... 15,894,657 2.703.465. 13,191,192| 13,016. 604 A 174,588

Uebergangsabga en von Branntwein 37,758 — 37,758 15,525 22,233

Braustueeer 5,248,642 24119 5.24,5231 4,488 415 736.108

Uebergangsabgaben von Bier 285,46 — 295,4611 228,847|4. 56,614

Wechselstempelsteuer . 2,614,876 — 2,614,876 2,382, 4744 232.402

Post= und Zeitung:-Verwaltung — — 31,124,079| 29 581 897K1,642 182

Telegraphen-Verwaltung — 398885 780 3.741,8401 143,940

Reichs-Eisenbahn-Verwaltung — —;8,75428038,399,2974-354,983
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Wesen.

Nachweisung

der Einnahmen an Zöllen und gemeinschaftlichen Steuern, sowie anderer Einnahmen im Deutschen Reiche

für die Zeit vom 1. Januar bis zum Schlusse des Monats Jannar 1871.

nahme beträgt

DieEollEin-
Einnahme Differenzl

Bezeichnung vom Beginn #onfsatienen in demselten wischen den

der vwüd dab aus gemnein- Bleiben Zeitraume Spalten 4
Schlusse des schaftliche Ltes Vorjahres., und 5.

Einnahmen. aebengenannten Nechnung. (Spalle 4.) + mehr.
Monats. I Z—WI"AU·-

Thlr. Tdlr. Thlr. Thlr. Thlr.

1— —— —
1 l

Eingangs= (für 1873 auch Ausgangs-)Zoll 3.373,013 553 3,372.495 1,251,020 — 879,125

Rübenzuckerstener 575,971 61,151 514,520 561.772 — 50.252

Salzsteeer 1,002,236 — 1.002,230 vols.131.— 15, 895

Tabackssteus:.KX 686,313 2173 33,840 18,370+ 15,420
Branntweinsteer .. 551,643 148,935 402, 708 407,681 — 1.973

Uebergangsabgaben von Brauniwein. .. 4,523 — 4623 1,2134 3,310

Brausteuer 750,8800 3,109 I17,771 633,100 + 114,581
Uebergangsabgaben von Vier ....«. 22,486 — 22,186 22,306 1. 180

Wechselstempelstet: 221,749— 221,740 232,311 — 10562

Post= und Zeitungsverwaltung . — — 2,735,118 2,653,331.+ 181,787

Telegraphenverwaltung .. — — 279,497 293,555— 14,058

Reichs-Eisenbahn-Verwaltung — — 647.753

D.

632,006 + 15,747



3. Münz-Wesen.

Uebersicht

der in den deutschen Münzstätten bis zum 21. Februar 1874

stattgehabten Ausprägungen von Reichsmünzen.

Goldmünzen. Silbermünzen. Alckeimünzen. Kupfermünzen.
In der Woche — 2 – —— — —

vom 15. bis 21.Fe- 20 s 10 1 20 2 s 1

bruar 1874 sind Mark- Mark- Mark- Pfennig- 7r* e Pfennig-
geprägt worden: stücke. silücke. stücke. süiücke. . stücke.

Mark. " Mark. Mart. Mark. Pf. eit hi Pf. Mart. Pf.

— — — — — — — SSS — — .

a) in Verlin — 299,110 209, 336 — — 29,896,6% 2,351 20 1,696 70
b) in Hannover. — — * 690 60,661 — 4,132 10 1,.994 20
JOC) in Frankfurt E — 69,000, —— 24.414 30 1.500 — 750 —

4) in München — — 120.5 38,85220 10,787 60 2,152 90 1,003 192
e) in Dresden — — 106,300| —, — — — — —

0 in Stuttgart. — — «116960s30,04520,12,561 2,394600 —.—

6) in Karlsruhe. — — 67,306 — — 13,650 — — 1,125 —

5 Dernstat— — 315500 — — 43375— 1,950— — —

#" 299,110 728,737 241,85840 95.684 14,481 101 6,569 82
Vorher waren geprigt 819, zod,060 200,697,500 5,600,219 2,711,886| 40 761,d890 40 113, 117 34 16,86E0 5

m 819,309,000 200,000, 610 6323,50 25,480857,57490127,59844 23/429 (87
 .. — 7 2 —— — — —

1,020,305,670 Mark. 9,282,700 Mark 80 Pf. 151,028 Mark 31 Pf.

4. Zoll- und Steuer-Wesen.

Das Königlich preußische Nebenzollamt I. zu Goczalkowitz im Hauptamts-Bezirke Myslowitz ist
vom 1. Juli 1872 ab in ein Nebenzollamt II. umgewandelt worden.

Dem Königlich preußischen Steueramte zu Gleiwitz im Hauptamts-Bezirke Oppeln ist die Befugniß
belgelegt worden, BegleitscheineI.des Hauptsteueramts zu Stettin und des NebenzollamtsI.zu öster-
reichisch Oberberg über Eisenblech, welches für die Fabrik von A. Leinveber &amp; Co. zu Gleiwitz zur
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Verarbeitung mit der Bestimmung zur Wiederausfuhr eingeht, zu erledigen und Begleitscheine I. auf andere
zur Erledigung von Begleitscheinen I. befugte Aemter über solche Waaren auszustellen, welche in der genannten

Fabrik unter Verwendung des eingeführten Eisenblechs gefertigt sind und in das Ausland ausgeführt
werden sollen.

5. Marine und Schiffahrt.

Die spanische Reglerung behandelt sämmtliche Fahrzeuge, welche nach dem 20. Dezember v. Js. einen Hafen
von Uruguay oder den Hafen von Buenos-Ayres verlassen haben, als unrein bezw. verdächtig.

In Flensburg wird am 11. d. Mts. mit einer Seesteuermanns- Prüfung für große Fahrt be-
gonnen werden.

Die vom Reichskanzler-Amte als Anhang zum internationalen Signalbuche herausgegebene „Amtliche Liste

der Schiffe der deutschen Kriegs- und Handels-Marine mit ihren Unterscheidungs-Signalen für 1874“ ist
soeben erschienen.

6. Heimath-Wesen.

In Sachen Apolda wider Koburg hat das Bundesamt ausgesprochen, daß als Ort des Dienstverhältnisses
im Sinne des §. 29 bes Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 nicht jeder Ort anzusehen ist, an welchem ein Gewerbe-

gehilfe das Gewerbe seines Arbeitgebers im Umherziehen betreibt. (Erkenntniß vom 8. Dezember 1873.)

Der im Krankenhause zu Apolda vom 26. März bis 6. April 1873 an Lungenentzlindung
ärztlich behandelte und verpflegte Karl B., ortsangehörig in Koburg, war zur Zeit der Erkrankung,
wie Kläger selbst anführt, Gehilfe des Drehorgelspielers Johannes K. aus B., mit welchem er zu
einem Jahrmarkt nach Apolda gekommen war. Sein Lohn bestand darin, daß er den dritten Theil
des Gesammtverdienstes bezog; außerdem hatte er freien Unterhalt. Die Parteien streiten darüber,
ob er als Gewerbegehilfe im Sinne des §. 29 des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 zu betrachten

ist, und ob Apolda der Ort des Dienstverhältnisses war, als B. erkrankte. Beide Fragen hat der

erste Richter bejaht und demzufolge den Kläger abgewiesen.

Die Berufung des Klägers ist begründet.

Denn abgesehen davon, ob ein Drehorgelspieler, welcher seine mechanische Dienstleistung unter
den angegebenen Bedingungen verwerthet, zu den Gewerbegehilfen im Sinne des §. 29 des Reichs-
gesetzes vom 6. Juni 1870 gerechnet werden kann, findet diese gesetzliche Bestimmung auf den vor-

liegenden Fall schon deshalb keine Anwendung, weil Apolda nicht als Ort des Dienstverhällnisses
anzusehen ist.
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Personen, welche mit ihrem Dienstherrn den Aufenthaltsort stetig wechseln, weil derselbe
seinen Erwerb im Umherziehen sucht, stehen in einem Dienslverhältnisse, welches überhaupt an
keinen bestimmten Ort gebunden ist. Der Ort des jeweiligen Ausenthaltes kann bei längerem Ver-
weilen unter Umständen als Dienstort gelten, wie das Bundesamt in dem Erkenntnisse vom
3. September 1872 (abgedruckt p. 32, Heft 1. der Entscheidungen) in einem Falle angenommen

hat, wo eine Menagerie in einer größeren Stadt auf längere Zeit zur Schau gestellt war, und ein
Thierwärter an diesem Orte erkrankte. Allein, wenn es sich nur um einen Aufenthalt von

Tagen, wie hier belm Besuche eines Jahrmarktes, handelt, dann ist es unmöglich, den jeweiligen
Aufenthaltsort als Ort des Dienstverhälinisses zu behandeln, da man außerdem auch jeden auf der
Reise berührten Ort als Dienstort gelten lassen müßte, was mit der ratio des Gesetzes in ent-

schiedenem Widerspruche steht.

7. Koufulat-Wesen.

Seine Majestät der Kalser und König haben im Namen des Deutschen Reichs

den Ingenieur Fritz Ritter zu Roulers in Belgien,

an Stelle des verstorbenen Konsuls Alfr. F. Beyer:

den Kaufmann Herman Schmidt zu Carlshamn in Schweden,

an Stelle des auf seinen Antrag entlassenen Konsuls Fr. von Laer:

den Kaufmann Eduard Julius Erdmann in Samarang auf Java

 Konsuln des Deutschen Reichs zu ernennen geruht.

8. Personal-Veränderungenetc.

Auf Grund der Bestimmung im Artikel 36 der Verfassung des Deutschen Reichs ist nach Vernehmung
des Ausschusses des Bundesraths für Zoll- und Steuerwesen der Kaiserliche Ober-Regierungsrath Keßler in
Straßburg den Königlich preußischen Provinzial-Steuer-Direktionen zu Königsberg und Danzig als
Reichsbevollmächtigter für Zölle und Steuern mit dem Wohnsitz in Königsberg vom 1. April 1874 ab
beigeordnet worden.

Der Marine-Ober-Feuerwerker Deutschmann ist zum Zeichner in der Admiralität ernannt worden.

Berlin, Carl Heymann's Verlag: Inhaber: Otto Loewenstein. — Druck von F. Hoffschläger in Berlin.
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